
Ausschreibung der Hallenturniere des AT Rodenkirchen 
 
Die Turnierleitung stellt der AT Rodenkirchen. Bei Protesten entscheidet nach 
Anhörung der Betreuer und Schiedsrichter nur die Turnierleitung. Diese 
Entscheidung ist unanfechtbar!!! 
 
1.  Für die Durchführung der Spiele haben die Ordnungen, Richtlinien und Satzungen des DFB und 

des NFV in Verbindung mit der Zusatzausschreibung des NFV-Kreises Wesermarsch Gültigkeit. 
2.  Die Umkleideräume sind von den einzelnen Mannschaften in einem sauberen Zustand zu 

verlassen. Die Betreuer werden  gebeten, dafür Sorge zu tragen. 
3.  Eventuelle Mängel, Schäden oder Unordnung in den Umkleidekabinen sind vor Turnierbeginn 

der Hallenaufsicht (Turnierleitung) zu melden. Während der Nutzung entstandene Schäden sind 
umgehend der Hallenaufsicht zu melden. 

4.  Den Anordnungen des Hallenwartes und der Turnierleitung sind folge zu leisten. 
5.  In der Sporthalle darf nur in Turnschuhen mit heller Sohle gespielt werden. Alle anderen 

Turnschuhe (schwarz oder farbige Sohle) sind nicht erlaubt. Das Betreten der Sporthalle mit 
Straßenschuhen ist nicht gestattet. Dies gilt auch für Trainer und Betreuer! Der Hallenwart 
der Gemeinde Stadland ist angewiesen, das Betreten der Sporthalle in Turnschuhen mit 
dunkler Sohle zu untersagen. 

6.  Gespielt wird in zwei Gruppen zu je vier bzw. fünf Mannschaften. In den Vorrundenspielen 
spielt jeder gegen jeden. Entscheidend für die Reihenfolge sind : 1.Punkte, 2.Tordifferenz, 
3.direkte Vergleich, 4. 9-Meter-Schießen. Endspiele, die nach Ablauf der regulären Spielzeit 
unentschieden stehen, werden per Strafstoß-Schießen entschieden. 

7.  Die Reihenfolge der Plazierungsspiele auf den Spielplan sind nicht endgültig. Es werden die 
Spiele so ausgetragen, daß keine Mannschaft zweimal hintereinander spielen muß. 

8.  Es wird in allen Altersklassen auf Kleinfeldtore (5m) gespielt, ausgenommen G-Jugend. 
Strafraum ist die gestrichelte Linie. 

9.  Es wird mit fünf Feldspielern plus Torwart gespielt. Ab D-Jugend wird mit vier Feldspielern 
plus Torwart gespielt. 

10. Die Abseitsregel ist  in der Halle aufgehoben. 
11. Bei nicht zu unterschiedener Spielbekleidung hat der Betreuer des im Spielplan zuerst genannten 

Vereins rechtzeitig vor Spielbeginn für ein Ausweichtriko zu sorgen. Notfalls liegen bei der 
Turnierleitung Leibchen bereit. 

12. Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft spielt von der Tribüne aus gesehen von links nach 
rechts, die zweitgenannte Mannschaft hat Anstoß. 

13. Der Torwart verursacht grundsätzlich eine Ecke. 
14. Tore können nur aus der gegnerischen Hälfte erzielt werden, ausgenonnen sind Eigentore. 
15. Aus versicherungstechnischen Gründen ist es zwingend notwendig, den Spielbericht vor 

Turnierbeginn auszufüllen und mit den Spielerpässen bei der Turnierleitung abzugeben. Die 
Schiedsrichter sind angewiesen, Paßkontrollen durchzuführen. 

16. Die Spiele werden von Schiedsrichtern des AT Rodenkirchen geleitet. 
17. Für diese Turniere ist ein Startgeld in Höhe von €25,00 festgelegt. 
18. Das Rauchen in der Halle und in den Umkleideräumen ist strengstens untersagt. 
 
Der AT Rodenkirchen haftet nicht für Diebstahl, Sachschäden und Unfällen aller Art! 
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